[image: image1.png]abz



Schulkonzept  FiB            






Inhaltsverzeichnis 

1  Rahmenbedingungen

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Förderkonzept der abz

1.3 Zielgruppe & Zielsetzung

1.4 Stundenplan & Raumplanung 

2  Pädagogische Leitgedanken

2.1 Angepasste Didaktik und differenziertes Lernangebot

2.2 Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Arbeitsabläufe antizipieren 

3  Modellwahl

3.1 Teilintegrative Lernbegleitung 

4  Aufgabenbereiche der FiB-Personen

4.1 Alle Lehrpersonen sind FiB-Personen

4.2 FiB-Person 1 / Lehrperson der Berufskunde

4.3 FiB-Person 2 / Lehrperson der Allgemeinbildung

4.4 Organisation und Ablauf der FiB

4.5 Abgrenzung  

5  Fachamt FiB

5.1 Grundsatz

5.2 Kompetenzen-  und Pflichtenheft

6  Organisation von spezifischen Weiterbildungstreffen

6.1 Grundsatz 

6.2 Kontinuierlicher Informationsaustausch & 

           Reflexion des beruflichen Handelns

7  Zusammenarbeit mit einer externen Fachstelle 

7.1 Grundsatz 

7.2 Aufgabenbereich 

7.3 Begründung

8  Verwaltung von Dokumenten  

8.1 Pflicht zur Dokumentation

8.2 Wahl der Dokumente

8.3 Datenschutz 

9  Qualitätssicherung 

9.1 Rahmenbedingungen

9.2 Qualifizierte Lehrpersonen

1. Rahmenbedingungen 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Mit der Schaffung der zweijährigen Grundbildung hat das BBG gleichzeitig ein ergänzendes Angebot für Lernende, die fachkundige individuelle Begleitung, eingeführt. 

Art. 18 BBG und der dazu gehörende Art. 10 der Berufsbildungsverordnung regeln die Ausgestaltung der FiB folgendermassen:

4 / Ist der Bildungserfolg gefährdet, so entscheidet die kantonale Behörde nach Anhörung der lernenden Person und der Anbieter der Bildung über eine fachkundige individuelle Begleitung.

5 / Die fachkundige individuelle Begleitung umfasst nicht nur schulische, sondern sämtliche bildungsrelevanten Aspekte im Umfeld der lernenden Person.

Da der Bund keine weiteren, konkreten Vorgaben macht, liegt die Verantwortung für die Umsetzung bei den Kantonen.

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich hat deshalb ein kantonales Rahmenkonzept verfasst mit dem Ziel, die Ausgestaltung der FiB kantonsweit in guter, vergleichbarer Qualität einzuführen. 

Das kantonale Rahmenkonzept bildet somit die Grundlage, auf welcher das Schulkonzept der abz aufgebaut ist.

Nachdem die Schulleitung und die Aufsichtskommission das vorliegende Konzept geprüft haben, muss es dem MBA zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die Entwicklungsphase sowohl des kantonalen Rahmenkonzeptes wie auch des Schulkonzeptes der abz dauert bis 2009.

Sobald das kantonale Rahmenkonzept definitiv per Erlass des MBA in Kraft gesetzt wird, muss das Schulkonzept der abz überprüft und allenfalls revidiert werden.

Die Verantwortung liegt bei der Schulleitung.

Ressourcen

Das MBA spricht nach der Genehmigung folgende finanziellen Ressourcen:

· 500.- CHF pro Lernende, respektive 1/12 Jahreslektion für die Durchführung der FiB

· 1200.- CHF für externe Abklärung und Beratung pro Fall bei 8% aller EBA-Lernenden 

· 3000.- CHF pro Jahr für Weiterbildung des Schulteams 

· Entlastung für FiB-Fachamt gemäss kantonalen Richtlinien 

1.2 Förderkonzept der ABZ 

Parallel zum Schulkonzept FiB entwickelt die abz auch ein umfassendes Förderkonzept, welches sämtliche Fördermassnahmen unter gemeinsamen Prinzipien zusammenfasst.

Das Schulkonzept FiB ist ein Teil dieses Förderkonzeptes. 

Schnittstellen ergeben sich bei der Aufgabenhilfe, welche auch von EBA-Lernenden besucht werden kann, der psychologischen Krisenintervention, 

welche für alle Lernenden offen steht, und der Koordination und Durchführung von Förderkursen, welche sowohl für EFZ-Lernende wie für EBA-Lernende konzipiert werden. 
1.3 Zielgruppe & Zielsetzung 

FiB ist ausschliesslich ein Zusatzangebot für Lernende der zweijährigen Grundbildung. 

An der abz werden zur Zeit Ausbildungsgänge für Küchenangestellte, Restaurationsangestellte und Hotellerieangestellte angeboten, was einer Anzahl von etwa 120 Lernenden entspricht.

Die FiB hat einen doppelten Zweck zu erfüllen.

Einerseits soll sie Personen mit Lernschwierigkeiten individuell und befristet Massnahmen zur Verfügung stellen um die Ausbildungsanforderungen und das Qualifikationsverfahren mindestens mit dem Prädikat genügend erfüllen zu können. Andererseits soll sie den Anschluss an weiterführende Qualifikationen fördern.

Auch begabten Lernenden der zweijährigen Grundbildung soll in einem Beratungsgespräch aufgezeigt werden können, welche Kompetenzen sie bereits mitbringen und in welchen Bereichen sie zusätzliche Qualifikationen erwerben müssen.

1.4 Stundenplan & Raumplanung

Die sehr hohe Auslastung unserer Schulhäuser hat Konsequenzen für die Gestaltung des Stundenplanes.

Als Folge müssen die Lernenden oft über Mittag das Schulhaus wechseln.

Eine Zusammenarbeit von Berufskunde und Allgemeinbildung wird dadurch erschwert.

Diese räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen mussten bei der Wahl des Modells für die abz berücksichtigt werden.

Damit das vorliegende Konzept in der räumlich-zeitlichen Realität umgesetzt werden kann, sind alle ABU-Lehrpersonen der zweijährigen Grundbildung darauf angewiesen - unmittelbar vor oder nach ihrem Klassenunterricht - für eine weitere Lektion ein Zimmer für die Einzelgespräche nutzen zu können. 

2. Pädagogische Leitgedanken

2.1 Angepasste Didaktik und differenziertes Lernangebot

Der obligatorische Unterricht soll gemäss Art. 10 BBV den individuellen Voraussetzungen der Lernenden mit einer angepassten Didaktik und einem differenzierten Lernangebot Rechnung tragen.

Angepasste Didaktik meint beispielsweise: Kleine Lernschritte planen und Lernfortschritte sichtbar machen, damit Erfolgserlebnisse stattfinden können.

Ein differenziertes Lernangebot beinhaltet beispielsweise Aufträge mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur selben Thematik.

2.2 Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Arbeitsabläufe antizipieren 

Doch selbst mit einer angepassten Didaktik und differenzierten Lernangeboten erreichen einige Lernende der zweijährigen Grundbildung die geforderten Leistungen nicht.

Grundsätzlich muss von einem Dilemma zwischen den standardisierten, gestiegenen Anforderungen von Seiten der Bildungsverordnungen und den vorhandenen Kompetenzen der Lernenden ausgegangen werden.

Wobei nicht die Standardisierung das Problem darstellt, sondern die gestiegenen fachlichen Anforderungen und die hohen Erwartungen an die Lernenden im Bereich der Selbst- und Methodenkompetenz.

Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe antizipieren zu können – diese Kompetenzen sind eine notwendige Bedingung, um erfolgreich eine Ausbildung zu durchlaufen.

Das Etablieren dieser Kompetenzen benötigt Zeit.

Diese Kompetenzen sind nicht im Klassenverband vermittelbar, sie müssen durch systematische und aufbauende Aufträge angeregt und durch individuelle Rückmeldungen begleitet werden.

Eine wirkungsvolle fachkundige individuelle Begleitung unterstützt die Lernenden, indem sie die im Unterricht erteilten Aufträge für jede Einzelperson analysiert, die bereits etablierten methodischen Kompetenzen zur Anwendung empfiehlt, damit sie gefestigt werden, und zusätzlich einen weiteren Entwicklungsschritt vorschlägt. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die abz ein Modell favorisiert, welches personell nicht vom obligatorischen Unterricht getrennt ist.     

3. Modellwahl 

3.1 Teilintegrative Lernbegleitung

Die abz gestaltet die fachkundige individuelle Begleitung personell integrativ und organisatorisch grundsätzlich vom obligatorischen Unterricht getrennt.

Wobei eine Integration in den Unterricht möglich und sogar erwünscht ist, sofern die zwei an der selben Klasse unterrichtenden Lehrpersonen sich diese Organisationsform zeitlich und räumlich einrichten können.

4. Aufgabenbereiche der FiB-Personen

4.1 Alle Lehrpersonen sind FiB-Personen 

Jede Berufskunde-Lehrperson und jede Allgemeinbildungs-Lehrperson, welche an der zweijährigen Grundbildung unterrichtet, übernimmt gleichzeitig Aufgaben der fachkundigen individuellen Begleitung.

Das Schulkonzept regelt die Aufgabenverteilung, wobei die zwei Lehrpersonen nach Absprache die Aufgabenverteilung auch nach ihren Wünschen gestalten können.

Jede Lehrperson muss jedoch persönlich mittels schriftlicher Rückmeldung an die Fachamtsleitung über ihr zeitliches und inhaltliches Engagement Rechenschaft ablegen.

Das Schulkonzept nennt Minimalanforderungen und zusätzliche Optionen.

Bei einer Klassengrösse von 12 Lernenden wird jede Lehrperson für ihr zusätzliches Engagement mit einer halben Jahreslektion entschädigt. Die Abrechnung erfolgt über das persönliche Lektionenkonto.

4.2 FiB-Person 1 / Lehrperson der Berufskunde

Erfahrungen der ersten zwei Ausbildungsjahre haben gezeigt, dass einige Berufsbildner Unterstützung in der Umsetzung der Vorgaben der neu geschaffenen zweijährigen Grundbildung benötigen.

Einerseits werden die fachlichen Anforderungen von Seiten der BiVo als zu anspruchsvoll interpretiert, andererseits sind sie mit einer neuen pädagogischen Herausforderung konfrontiert, denn die Lernenden reagieren oft impulsiv oder verweigernd, wenn sie sich durch hohe Erwartungen unter Druck fühlen. Ein rechtzeitiges Gespräch, bei welchem auf die Vorgaben der BiVo eingegangen werden kann, könnte die praktische Ausbildung effizienter werden lassen und langfristig Ausbildungsplätze erhalten helfen.

Die Lehrperson, welche den Lernenden Berufskunde vermittelt, hat die Pflicht, zu allen Lehrbetrieben einen guten persönlichen Kontakt aufzubauen oder zu erhalten, idealerweise besucht sie während der zweijährigen Ausbildung jeden Lehrbetrieb persönlich.

Reichen die zur Verfügung stehenden Zeitreserven nicht, um alle Betriebe persönlich zu besuchen, bieten sich folgende Möglichkeiten an:

a) Einladung des Berufsbildners in den Schulunterricht

b) Periodische Telefongespräche

Der Kontakt zum Lehrbetrieb über den Leistungsbericht reicht nicht.

4.3 FiB-Person 2 / Lehrperson der Allgemeinbildung

Die ABU-FiB-Person übernimmt die Aufgabe der Diagnose mittels eines Fragebogens zum Lernen, einer „Prüfungsarbeit“ und eines anschliessenden ersten Einzelgespräches.

In der zweijährigen Entwicklungsphase sollen verschiedene Diagnoseinstrumente eingesetzt werden, um Erfahrungen zu sammeln.

Zur Auswahl stehen beispielsweise der WLI (Wie lerne ich?) von C. Metzger, der FzL (Fragen zum Lernen) von F. Büchel oder ein selbst kreierter Fragebogen.

Um im Einzelgespräch mit dem Lernenden auch auf die aktuelle Leistung Bezug nehmen zu können oder in einem allfälligen Gespräch mit dem Berufsbildner, den Eltern oder der externen Lernbegleitung Aussagen zur Leistung dokumentieren zu können, macht es Sinn, mittelfristig eine standardisierte „Prüfungsarbeit“ zu entwickeln.

Diese „Prüfungsarbeit“, welche ressourcenorientiert beurteilt werden soll, müsste eine messbare Aussage über einige wenige relevante Kompetenzen machen können.

Der Begriff „Prüfungsarbeit“ darf nicht im engeren Sinn verstanden werden.

Eine standardisierte „Prüfungsarbeit“ könnte ein didaktisierter Text aus dem Berufskundelehrmittel sein oder ein einfacher sprachlicher Auftrag, welcher in eine berufsspezifische Handlung umgesetzt werden müsste . 

4.4 Organisation und Ablauf der FiB

Im 20’ Einzelgespräch kann die Lehrperson Bezug nehmen auf den Fragebogen, die Prüfungsarbeit oder nach Coachingmethoden vorgehen.

Die Einzelgespräche finden ausserhalb der Unterrichtszeit, jedoch im Zeitfenster unmittelbar vor oder nach dem Allgemeinbildungsunterricht statt.

Diese Einzelgespräche sollen in der betrieblichen Probezeit stattfinden.

Diese Vorgabe kann erreicht werden, wenn im ersten Quartal pro Woche zwei Lernende zum Einzelgespräch eingeladen werden.

Ausgewählte, „Resultate“ des Einzelgespräches werden auf dem ersten Leistungsbericht im November kommuniziert.

Dabei muss es für den Lernenden während des Einzelgesprächs transparent gemacht werden, welche Sequenzen des Gesprächs vertraulich sind und welche Informationen auch für Dritte zugänglich sind. 

Ziel des Eintrittsgespräches ist eine erste Standortbestimmung.

Die ABU-FiB-Person nimmt unverzüglich, nach Rücksprache mit der BK-Lehrperson, Kontakt mit dem Lehrbetrieb auf, wenn

a) die lernende Person einen Förderkurs belegen sollte.

b) die externe lernpsychologische Begleitung weiterhelfen könnte.

c) es angezeigt ist, dass die lernende Person unter Einbezug aller an der Ausbildung Betroffener regelmässig verbindliche Vorgaben zu erfüllen hat.

d) von Seiten der Berufsschule von einer Ausbildung abgeraten werden muss.

Die weiteren Einzelgespräche (Coaching) organisiert die Lehrperson situativ oder nach Zeitplan. Da die FiB wirkungsorientiert und zeitlich befristet sein soll, liegt es im Ermessen der Lehrperson, wem und in welchem zeitlichen Umfang die fachkundige individuelle Begleitung zugesprochen wird.

Nach Absprache mit dem Berufskundelehrer ist punktuell und zeitlich begrenzt auch eine Lernbegleitung an aktuellen Aufgabenstellungen in der Berufskunde während des Unterrichts möglich. 

Eine weitere Form der Zusammenarbeit BK und ABU auf der Ebene FiB wäre das Führen eines qualitativ guten Lernjournals, welches jede Woche abwechslungsweise von einem der beiden Lehrpersonen schriftlich kommentiert wird.

Einmal in den zwei Ausbildungsjahren besucht die ABU-FiB-Person die Klasse im überbetrieblichen Kurs um die Arbeitsorganisation der Lernenden in der Praxis zu beobachten.

4.5 Abgrenzung

Therapeutische Interventionen und vertragsrelevante Problematiken gehören nicht zum Auftrag der FiB-Personen.

5. Fachamt FiB

5.1 Grundsatz 

Das Schulkonzept der abz sieht die Schaffung eines Fachamtes FiB auf Schuljahr 2007 / 2008 vor.

Die Erfahrung der ersten zwei Jahre mit den neu geschaffenen zweijährigen Ausbildungsgängen Hotellerie-Angestellte/r, Küchen-Angestellte/r und Restaurations-Angestellte/r haben gezeigt, dass es EBA-spezifische Aufgaben zu lösen gilt und eine Koordination dieser Aufgaben die Qualität der Ausbildung verbessern könnte.

Die Fachamtsleitung wird mit zwei Jahreslektionen entlastet, darin eingeschlossen sind fiB-überschreitende Aufgaben.

5.2 Kompetenzen-  und Pflichtenheft

a. Neue Lehrpersonen einführen

Die Fachamtsleitung erhält vom Rektorat die Adressen aller Lehrpersonen, welche Klassen in der zweijährigen Grundbildung unterrichten.

Sie nimmt Kontakt auf und informiert die neuen Kollegen über ihre Zusatzaufgaben im Bereich der FiB.

Die Mentorate werden von den Fachämtern ABU und BK zugeteilt.

b. Koordination von Förderkursen

Die Fachamtsleitung hat die Pflicht, spezifische Förderkurse für die zweijährige Grundbildung zu initiieren.

Explizit bedeutet dies, dass sie Anregungen der Lehrpersonen anlässlich der periodischen Weiterbildungstreffen aufnehmen und mögliche Anbieter von solchen Kursen zur Durchführung motivieren soll.

Die Ausschreibung und Durchführung ist nicht Aufgabe der Fachamtsleitung. 

Aus der zweijährigen Erfahrung hat sich gezeigt, dass folgende Kurse sinnvoll wären: PC-Betreuung und Texte verfassen in Bezug auf die Vertiefungsarbeit, Fachrechnen für Küchenangestellte, Englisch für Restaurations- und Hotellerieangestellte, Leseförderung im Teamteaching mit der Mediothekarin, Kombi-Kurse BK / ABU, um den aktuellen Stoff zu repetieren oder den neuen Stoff vorzuentlasten.

c. Kostengutsprachen für externe lernpsychologische Begleitung

Benötigt ein Lernender eine vertiefte lernpsychologische Beratung und Begleitung, reicht die ABU-FiB-Person zu Handen der Fachamtsleitung einen Antrag für externe Begleitung ein.

Die Fachamtsleitung prüft den Antrag, indem sie die noch zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und die Dringlichkeit des Antrages berücksichtigt.

Ein zentraler Faktor des Erfolgs oder Misserfolgs einer Ausbildung ist das System, in welchem sich der Lernende bewegt.

Die Nichtbeachtung des Wertes einer Ausbildung durch das nächste soziale Umfeld oder ein zu wenig produktionsorientierter Lehrbetrieb bilden kein gutes Fundament für eine erfolgreiche Ausbildung. 

Somit gilt es, bei der Beurteilung, ob eine zusätzliche „Investition“ wirkungsvoll ist, diese systemischen Faktoren in den Entscheid einfliessen zu lassen.  

Die Fachamtsleitung pflegt guten Kontakt zur externen lernpsychologischen Stelle.

d. Klasseneinteilungen 

Die Fachamtsleitung unterstützt die Klasseneinteilungen durch Mitarbeit bei der Festlegung der Einteilungskriterien und der Generierung und Auswertung eines Tests. Die Verantwortung liegt beim jeweiligen Fachamt der Berufskunde.

e. Zuteilung von neu eintretenden Lernenden

Das Rektorat meldet der Fachamtsleitung, wenn neue Lernende während des Schuljahres in die zweijährige Grundbildung eintreten möchten.

Die Fachamtsleitung nimmt die Klassenzuteilung in Absprache mit dem zuständigen Schulleitungsmitglied und nach Rücksprache mit dem betroffenen Klassenlehrer vor.

f.  Kontaktperson zu MBA 

Die Fachamtsleitung sammelt die Berichte aller FiB-Personen (Vollzugsmeldung).

Diese werden im Formular Kurzbericht FiB zusammengefasst, welcher jeweils bis Ende September dem MBA eingereicht werden muss.

Die Fachamtsleitung ist Ansprechpartnerin für alle Belange der FiB und nimmt an den kantonalen Treffen teil.

g. Organisation von Weiterbildungstreffen 

Dieser Aufgabenbereich wird im Kapitel 6 detailliert beschrieben. 

6. Organisation von spezifischen Weiterbildungstreffen / Teamcoaching 

6.1 Grundsatz

Die Fachamtsleitung lädt alle an der zweijährigen Grundbildung involvierten Lehrpersonen einmal pro Semester zu einem obligatorischen Treffen ein.

6.2 Kontinuierlicher Informationsaustausch & Reflexion des beruflichen Handelns

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es spezifische Themen der zweijährigen Grundbildung gibt, über welche alle Beteiligten rechtzeitig informiert werden sollten. 

Die bisherigen Informationskanäle reichen nicht aus, um eine allgemeine Transparenz zu verwirklichen.

Ein zweites Ziel dieser periodischen Treffen soll die Reflexion des beruflichen Handelns sein. 

Die periodischen Treffen haben folgende Struktur, wobei wahlweise der dritte oder der vierte Programmpunkt realisiert wird:

· Mitteilung von EBA-spezifischen Informationen durch die Fachamtsleitung

· Beschlussfassung über allfällige Entscheidungen die zweijährige Grundbildung betreffend. (Angebote von Förderkursen, Vorschläge zu Handen der BK- oder ABU – Fachschaft oder Anregungen an die Schulleitung)  

· Weiterbildungsteil: Beispielsweise: Vorstellung der Arbeitsweise der lernpsychologischen Begleitung, Angebote des Kantons im sozialpädagogischen Bereich, Gespräch mit dem Bildungscontroller, Vorstellen von EBA spezifischen Unterrichtsmitteln, …

· Zeitfenster für Gespräche über die Lernenden, moderiert von einer Fachperson.  Mit Hilfe der eingeladenen Fachperson können entweder die einzelnen Lehrerteams spezifisch eine herausfordernde Situation besprechen oder die Beteiligten der Fachschaft einigen sich auf eine oder zwei exemplarische Herausforderungen beim Unterrichten der zweijährigen Grundbildung.

7. Zusammenarbeit mit einer externen Fachstelle

7.1 Grundsatz

Die Zusammenarbeit mit einer externen Fachstelle ist fixer Bestandteil des FiB-Konzeptes der abz.

Die externe Stelle arbeitet in den Räumlichkeiten der Schule.

7.2 Aufgabenbereich

Die externe Stelle bietet ausschliesslich im Bereich Lernpsychologie Hilfe an.

Das Angebot wird von einer hoch qualifizierten Person abgedeckt.

Benötigt ein Lernender zusätzlich Unterstützung auf persönlicher Ebene oder juristische Beratung, wird er von der externen Stelle an die entsprechende Stelle des Kantons Zürich verwiesen.  

7.3 Begründung

Die Zusammenarbeit mit einer externen Stelle, auf den Bereich Lernpsychologie beschränkt, in den Räumlichkeiten der abz hat folgende positive Konsequenzen:

· Die Lernenden können das Angebot auch an Randstunden am Unterrichtstag in gewohnter Umgebung besuchen. 

· Die lernpsychologische Betreuung wird von den Lernenden im Kontext mit den Anforderungen der Schule wahrgenommen.

· Dieses Setting ermöglicht eine optimale Zusammenarbeit zwischen Fachamt und externer Stelle.

· Durch periodische und wenn nötig situative Gespräche zwischen dem FiB-Fachamt und der externen lernpsychologischen Stelle soll ein optimaler Einsatz der knappen Ressourcen gewährleistet werden.

8. Verwaltung von Dokumenten

8.1 Pflicht zur Dokumentation

Sämtliche Engagements im Rahmen der FiB-Aufgaben müssen schriftlich dokumentiert werden, wobei klar ersichtlich sein muss, an welchem Datum und in welchem Zeitumfang welche Aufgabe erbracht worden ist. 

Diese Vollzugsmeldung muss jeweils Ende Semester der Fachamtsleitung unaufgefordert zugestellt werden.

Die Fachamtsleitung kontrolliert die Übereinstimmung der geforderten und geleisteten Arbeit und meldet allfällige Unstimmigkeiten der Schulleitung.

8.2 Wahl der Dokumente

Trotz Pflicht zur Dokumentation, soll die Form der verwendeten Dokumente individuell wählbar sein.

In der zweijährigen Entwicklungsphase soll die Möglichkeit zur Erprobung diverser Dokumente bestehen.

Die Fachamtsleitung stellt auf Wunsch folgende Dokumente zur Erprobung zur Verfügung.

· Raster für das Erstgespräch der ABU-FiB-Person

· Antragsformular für die externe lernpsychologische Beratung

· Vollzugsmeldung der erbrachten FiB-Dienstleistungen 

8.3 Datenschutz

Art. 3 DSG definiert, welche Personendaten als besonders schützenswert gelten.

In der Arbeit mit den Lernenden der zweijährigen Grundbildung sind solche Daten oft Gegenstand von Gesprächen.

Folglich sind Aufzeichnungen über Einzelgespräche nicht für dritte zugänglich.

Der jährliche Kurzbericht zur fachkundigen individuellen Begleitung, verfasst zu Handen des MBA, wird im Rektoratssekretariat archiviert. 

9. Qualitätssicherung

9.1 Rahmenbedingungen

Das Schulkonzept der abz beruht auf zwei Säulen:

· Qualifizierte und motivierte Lehrpersonen

· Gut funktionierendes Fachamt 

Da alle Lehrpersonen, welche an der zweijährigen Grundbildung unterrichten, per se Aufgaben der fachkundigen individuellen Begleitung übernehmen, bedingt dies eine  sorgfältige Auswahl der betreffenden Lehrpersonen und eine rechtzeitige Orientierung über die zusätzlichen Aufgabenbereiche.

Die Fachamtsleitung ist mitverantwortlich für die Qualität der FiB.

Ihr kommen zentrale Koordinationsaufgaben zu, ferner ist sie Ansprechpartnerin für alle Belange der FiB nach innen und aussen.

9.2 Qualifizierte Lehrpersonen

Lehrpersonen, welche an der zweijährigen Grundbildung unterrichten, sollen diese pädagogische Herausforderung bewusst anstreben.

Aktuelle Richtschnur ist, dass FiB-Personen innerhalb von drei Jahren seit Aufnahme ihrer Tätigkeit ein Zertifikat für FiB-Personen vorweisen können.

Dieses Zertifikat ist beispielsweise durch den Besuch des modularisierten Lehrgangs im Umfang von 10 ECTS-Punkten am BaZ (Berufsbildung am Zürcher Hochschulinstitut) zu erreichen.

Die Schulleitung stellt geeignete Lehrpersonen an und motiviert sie, die PFM – Ausbildung (Pädagogische Fördermassnahmen) am EHB oder eine gleichwertige Ausbildung zu absolvieren. 

Arbeitsgruppe Schulkonzept FiB  

Brigitte Gloor, Allgemeinbildung

Regina Brunner, BK Restaurationsangestellte

Roland Menzi, BK Küchenangestellte

Martina Schmid, Allgemeinbildung ( Leitung der Arbeitsgruppe )

Zürich, 19. April 2007 

Genehmigung durch AK ABZ

Zürich, 5. Juli 2007

Arthur Venhoda, Präsident

Bewilligung durch MBA, Fachstelle Förderung und Integration

Zürich, 9. Juli 2007  

Jolanda Lötscher/Georges Kübler 

FiB - Organistion und zeitlicher Ablauf ab Aug 2009 

Beschluss der Sitzung vom 18. Juni 2009 der EBA-FiB-Lehrpersonen 

inklusive Änderung im Abschnitt ‚Rahmenbedingungen’ vom 13. September 2010 beschlossen durch die FaL Sport und EBA-FiB, unter Vermittlung von Stefan Wolf
FiB ist konkret 

· Individuelle Unterstützung und Förderung der Lernenden

· Pro Semester mindestens ein Einzelgespräch zur Abklärung von Unterstützung und Förderung

· Regelmässiger Austausch von Informationen zwischen BK-ABU-und Sportlehrpersonen. 

· Wenn nötig Konktakt zu Ausbildnern im Lehrbetrieb und zu ÜK-LP’s initiieren 

· Frühzeitig geeignete Massnahmen einleiten, damit Ausbildung erfolgreich durchlaufen und bestanden werden kann (individuelle Lernvereinbarungen für selbstständiges Arbeiten, Förderkurse, Vermittlung von Adressen ausserschulischer Beratungsstellen usw)

· Konkrete, individuell abgestimmte Lernförderung (Nachhilfe, Verbesserung der Lernstrategien)

· Einmal pro Semester zusammen mit BK- und ABU-LP Leistungsbericht verfassen

· Laufend FiB-Aktivitäten und vor allem ihre Wirkungen in Stichworten protokollieren

Rahmenbedingungen und Verhältnis FiB-Sport

· FiB findet ab Schuljahr 09/10 während der Sportstunde statt. Die FiB-Lehrperson orientiert die Sportlehrperson, welche Lernenden wegen FiB fehlen. In der Regel sind das eine bis zwei Personen pro Lektion. Eine Meldung  in Form einer E-mail (Namen der wegen FiB fehlenden Lernenden und Datum der Absenz sind völlig ausreichend!), gilt für die Sportlehrperson als Entschuldigung. Das heisst, die betroffenen Lernenden müssen bei einer Absenz wegen FiB ihr Absenzenheft nicht vorweisen. Die Meldung sollte vor oder spätestens bis eine Woche nach der Absenz wegen FiB bei der Sportlehrperson eingegangen sein.

· Wenn Lernende auffallend häufig im Sportunterricht fehlen, benachrichtigt die Sportlehrperson die betreffende FiB-Lehrperson über die entstandenen Absenzen. Das betrifft nicht Absenzen wegen FiB.

· Wenn Lernende wegen nicht fristgerechter Entschuldigung von Absenzen schriftlich gemahnt werden müssen, kann die Sportlehrperson das Mahnformular für die Einholung der Unterschrift der betreffenden Lernenden an die entsprechende FiB-Lehrperson weiterleiten. Diese leitet das unterschriebene Mahnformular an das Sekretartiat weiter, darf es also keinesfalls den Lernenden wieder aushändigen!

Instrumente von FiB
· Fragebogen (Selbstevaluation der Lernenden) 

Dieser gibt Auskunft über Lernerfahrungen, Motivation, Interessen und Berufsziele und gibt einen ersten Anhaltspunkt über die sprachlichen Fähigkeiten (Leseverständnis und schriftlicher Ausdruck). Dieser Fragebogen dient der FiB-LP als Grundlage für das erste Gespräch und als Ergänzung der Beobachtungen während des Regelunterrichts von BK- und ABU-LP.

· Konkrete Schülerarbeiten und Prüfungen aus BK und ABU (auf Wunsch der Lernenden oder der Lehrpersonen)

· Beobachtungen und Vorschläge zur Förderung der Lernenden durch die verschiedenen Lehrpersonen

· Anliegen der Lernenden selber

· Wenn sinnvoll: Unterstützung beim Führen des Arbeits- und Lernjournals, worin die Lernenden ihre Aktivitäten im BK- und im ABU-Unterricht dokumentieren und reflektieren (Handbuch Kompetenzen vom hep-Verlag oder Ähnliches) und des  Lernjournals, welches der ÜK verlangt.

-   .........

Zeitlicher Ablauf

	Semester
	Woche
	FiB-Aktivität

	Erstes Semester 
	Woche 1 und 2
	Die Lernenden füllen im Rahmen des Regelunterrichts den Fragebogen (Selbstevaluation) aus. Während der FiB-Stunde begleitet die FiB-Lehrperson ihre Klasse in den Sportunterricht. Nach Absprache mit der Sportlehrperson ist sicher auch aktive Teilnahme möglich und erwünscht! 

	
	Ab Woche 3 bis ca Woche 10: 
	Während der FiB-Stunde finden - nach Plan - die Erstgespräche (2-3 Gespräche pro Lektion) statt. Gespräch im Absenzenheft eintragen. 

Wenn sinnvoll Vereinbarung im Arbeits- und Lernjournal (Lernende) und eventuell im Leistungsbericht (FiB-LP) festhalten.

Austausch von Informationen und Beobachtungen der LP’s, um geeignete Massnahmen vorschlagen und umsetzen zu können. 

	
	Ca 

Woche 10
	LP’s verfassen gemeinsam die Leistungsberichte und halten fest, wann und wie die Besprechung mit den Lernenden erfolgt.

	
	Ab 

Woche 12
	Einzel- oder eventuell Kleingruppen’sitzungen’ nach Bedarf und wenn möglich eine Woche vorher angekündigt. Ziel: Umsetzung der (Lern)Vereinbarungen.

	
	In den letzten 3 bis 4 Wochen bzw. in den ersten Wochen des zweiten Semesters 
	Schlussgespräch: Bilanz ziehen. Zeugnisbesprechung. Evaluation der (durch FiB) eingeleiteten Massnahmen. Vereinbarung fürs zweite Semester.

Dokumentation der FiB-Aktivitäten in Stichworten: Ausgefülltes Formular bis Ende Semester Dr. Urs Gubler (Lohn und Stundenbuchhaltung) und Barbara Ochsner / Heidi Giger (Bericht an MBA) zukommen lassen.

	Zweites, drittes und viertes Semester
	Pro Semester findet mindestens ein Einzelgespräch statt. Gegen Ende zweites Semester und  im vierten Semester sollte auch die weitere berufliche Laufbahn thematisiert werden, vor allem dann, wenn ein Übertritt in eine EFZ-Lehre in Frage kommt (entweder nach einem Jahr EBA ins erste EFZ-Jahr oder nach zwei Jahren EBA ins zweite EFZ-Jahr).


Dokumentation

-   Die Lernenden halten ihre FiB-Termine im Absenzenheft fest. Die Einträge müssen von der FiB-LP unterschrieben werden. (Absenzenkontrolle für Sportlehrperson)

· Wenn sinnvoll schreiben die Lernenden die (Lern)vereinbarungen in ihr Lernjournal, wo sie auch ihre Aktivitäten im BK- und im ABU-Unterricht dokumentieren und reflektieren (Handbuch Kompetenzen vom hep-Verlag oder Ähnliches)

· Wenn sinnvoll werden die Vereinbarungen ebenso wie die Wirkungen im Leistungsbericht festgehalten. (Information der Ausbildner)

· Dokumentation der FiB-Aktivitäten und Abgabe
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Fachkundige individuelle Begleitung in der zweijährigen Grundbildung
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Inklusive Anhang:





Erste wichtige Änderung von August 09 ( Kapitel 3 und 4 der ersten Version sind nicht mehr gültig





Das Konzept wird im Laufe von 2013/14 überarbeitet.
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